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der Schall-03, durch den Ansatz des Zugverkehrs auf den Durchfahrtgleisen mit einer
Geschwindigkeit von mindestens v = 70 km/h berücksichtigt.

3. Inwieweit „…müsste … auf … vermutlich nur zeitlich begrenzt wirksame hochabsorbierende
Fassadenelemente zurückgegriffen werden …“? „Kann die „…Westseite als Hauptwetterseite … diese
schalldämmenden Elemente durch Schlagregen … stark und nachhaltig beeinträchtigen“?

Antwortvorschlag: Zur Dauerhaftigkeit der Wirksamkeit existieren in der schalltechnischen Normung
keine Vorgaben. Aus schalltechnischer Sicht ist davon auszugehen, dass die Fassaden
wetterbeständig und verschmutzungsresistent errichtet werden. Akustikziegel werden bspw. so
ausgeführt, dass durch eine Schräglochung ein Schutz vor Durchfeuchtung und Verschmutzung
resultiert; zudem ist das Dämmstoff-Material wasserabweisend. Somit ist nach schalltechnischer
Einschätzung auch eine Dauerhaftigkeit der Schallabsorptionswirkung gegeben. Bei Neigung der
Gebäude ist ohnehin eine dauerhafte Wirkung gegeben.

4. Es wird geäußert in Bezug auf die beschriebene Plan-Fassaden auf Höhe Luitfriedstr. 16-26, WA Süd
(2):  „… Eine postulierte Schallpegelerhöhung von nur max. 0,5 dBA aus Gutachtersicht erscheint …
unglaubwürdig. Der Wert wurde mit optimalen Literaturwerten errechnet, nicht mit realen Werten aus der
baulichen Praxis anhand einer bestehenden Fassade.“ Wie ist das aus fachlicher, gutachterlicher Sicht zu
sehen?

Antwortvorschlag: Die künftige Verkehrslärmsituation mit den Plangebäuden kann nur
berechnet/prognostiziert werden, da u.a. die Gebäude noch nicht errichtet sind. Zudem ist im
Rahmen der Bauleitplanung auf einen Prognosehorizont abzustellen. Die Prognoseansätze der
schalltechnischen Normen, insbesondere der Schall-03 von 2015, sind zudem aus realen
Messungen abgeleitet.

5. Es wird “… beantragt, die 6-geschossigen Gebäude (auf Höhe Luitfriedstr. 16-26, WA Süd (2)) im BPlan
nur 4-geschossig auszuführen” und geäußert „Die Schall abschirmende Wirkung für östlich gelegene
Gebäude wird zudem davon nicht beeinträchtigt.” Wie ist das aus fachlicher, gutachterlicher Sicht zu
sehen?

Antwortvorschlag: 6-geschossige Gebäude haben nicht nur für die östlich gelegenen
Bestandsgebäude eine bessere schalldämmende Wirkung (die Plangebäude müssen aufgrund
einer Biotopverbundzone zwischen Gleisanlagen und Plangebäuden von den Schallquellen
abrücken), sondern auch für die eigenen östlich gelegenen Plangebäude innerhalb des
Plangebietes.

6. Es wird geäußert: „Eine westlich der Bahnlinie von der Stadt (und der Bahn) gebaute Lärmschutzwand
könnte zudem durch Dämmung des Direktschalls helfen - so auch der Vorschlag des Gutachters, denn
auf die Summe der Lärmimmissionen kommt es schließlich an. Eine solche Wand wäre für alle Anwohner
sehr zu begrüßen und wird hiermit beantragt.“ Wie ist das aus fachlicher, gutachterlicher Sicht zu sehen?
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